
  

G E M E I N D E K A S S E    B U S E C K 
 
 
Sehr geehrter Steuerzahler! 
 
Ein großer Prozentsatz der Zahlungspflichtigen hat sich bereits für das 
Bankabbuchungsverfahren entschieden. Nutzen auch Sie die Vorteile, die Ihnen 
dieses Verfahren bietet: 
 

1. Kein Gang zur Gemeindekasse oder zu Ihrer Bank; 

2. kein Anstehen und Warten zur Vorbereitung von Einzahlungsunterlagen; 

3. kein Zeitverlust durch Ausschreiben von Überweisungen oder Schecks; 

4. keine Terminvormerkung und keine Sorge um Einhaltung der 

Zahlungsfrist; 

5. kein Geldverlust durch Berechnung von Säumniszuschlägen und 

Mahngebühren. 

 
Jede Solländerung im Laufe des Jahres wird bei der Erstellung der Lastschrift zum 
nächsten Termin sowohl hinsichtlich von Nachforderungen als auch von 
Gutschriften berücksichtigt. 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindekasse sind jederzeit gerne 
bereit, Sie persönlich zu beraten. 
 
Für die Abgabe der Erklärung danken wir Ihnen. Diese können Sie uns auch 
direkt unter der Telefax-Nr. (06408) 911 – 285 faxen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GEMEINDEKASSE    BUSECK 


